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Betrifft

Richtlinie der Stadt Minster zur Verwendung der Mittel gem. § 11 Abs. 2 OPNVG NRW (OPNV-
Pauschale)
hier: Erganzung eines neuen Férdermerkmals

Beratungsfolge

21.09.2016 Kommission zur Forderung der Inklusion von Menschen mit

Behinderungen Vorberatung
22.09.2016 Ausschuss fir Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wohnen Vorberatung
28.09.2016 Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung
28.09.2016 Rat Entscheidung

Beschlussvorschlag:
I. Sachentscheidung:

Der Erganzung der Anlage 1 (F6rderung von im Linienverkehr eingesetzten Taxen, die zur Beforde-
rung von Menschen im Rollstuhl geeignet sind) wird zugestimmt.

II. Finanzielle Auswirkungen:

Keine.

Begrindung:

Im Rahmen der Novellierung des OPNVG NRW wurde im Jahre 2011 fur die OPNV-Aufgabentrager
Stadt Minster und die vier Minsterlandkreise Borken, Coesfeld, Warendorf und Steinfurt auf Grund-
lage des § 11 Abs. 2 OPNVG NRW eine neue Forderrichtlinie eingefuihrt, mit dem Ziel, eine im
Grundsatz einheitliche OPNV-Foérderung fiir das gesamte Miinsterland zu gewéhrleisten. Diese For-
derrichtlinie regelt die Weiterleitung der Mittel aus dem OPNVG NRW (Pauschale nach § 11 Abs. 2)
an die im Munsterland im OPNV tatigen Verkehrsunternehmen. Durch die Férderung soll fiir die an-
tragsberechtigten Verkehrsunternehmen ein Anreiz geschaffen werden, gemeinwirtschaftliche Ver-
pflichtungen im Rahmen des OPNV zu erbringen.
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Fordermittel wurden bislang unmittelbar fiir Neuanschaffungen von Linienbussen im OPNV gewahrt,
wenn diese mit gemeinwirtschaftlichen Merkmalen ausgestattet sind. Anlage 1 der Richtlinie fuhrt die
forderfahigen gemeinwirtschaftlichen Ausstattungsmerkmale auf und weist diesen einen Fdrdersatz
von jeweils 80 % der zu Grunde gelegten Anschaffungskosten zu. Diese Zuwendung wird als Zu-
schuss und als eigenstandige gemeinwirtschaftliche Malinahme gewahrt.

Aufgrund eines Anderungsantrages der SPD vom 10.02.2016 wurde die Verwaltung durch Ratsbe-
schluss zur Vorlage V/0626/2015/1 beauftragt zu prufen, die aktuelle Forderrichtlinie dahingehend
anzupassen, dass auch im Linienverkehr eingesetzte Taxen, die zur Beférderung von Menschen im
Rollstuhl geeignet sind, geférdert werden kénnen. Hierdurch soll ein Anreiz flr Taxiunternehmer ge-
schaffen werden, Fahrzeuge fir den Einsatz als Taxibus bereit zu halten, die fir Menschen nutzbar
sind, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind.

Gemal Ziffer 3.3 der Forderrichtlinie sind grundséatzlich Inhaber von Liniengenehmigungen nach § 42
Personenbeforderungsgesetz (PBefG) antragsberechtigt. Im Stadtgebiet Minster trifft dies auf die
konzessionierten Verkehrsunternehmen zu. Taxibusse besitzen daher kein eigenes Antragsrecht,
kénnen jedoch Uber antragsberechtigte Verkehrsunternehmen in die Férderung einbezogen werden.

Eine Forderung wird gemaf Ziffer 2.3 nur im Rahmen der Beschaffung von Neufahrzeugen oder
neuwertigen Fahrzeugen gewabhrt, sofern diese jahrlich mindestens zu zwei Dritteln ihrer Betriebsleis-
tung im Linienverkehr nach 8§ 42, 43 PBefG, dabei aber tberwiegend, d.h. mehr als 50 % alleine im
Linienverkehr nach § 42 PBefG eingesetzt werden (Ziffer 7.6).

Die Anlage 1 der Richtlinie wird um das zuséatzliche Ausstattungsmerkmal ,Umbau/Freiflachen zur
Beforderung mobilitdtseingeschrankter Personen® erweitert. Die Anschaffungskosten orientieren sich
an den zurzeit Ublichen durchschnittlichen Marktpreisen fur dieses Ausstattungsmerkmal. Die Verwal-
tung wird die Anschaffungskosten und den daraus abgeleiteten Foérdersatz bei Bedarf Uberprifen und
ggof. aktualisieren, wenn dieses aus Grunden der Preisentwicklung oder aufgrund von technischen
Modernisierungen begriindet ist.

Die Anpassungen werden zum Forderjahr 2017 Gbernommen und gelten nur fir die Richtlinie der
Stadt Munster. Die Richtlinien der Gbrigen Minsterlandkreise bleiben hiervon unberihrt.

In Vertretung

Schultheil?
Stadtdirektor

Anlagen:

Geanderte Anlage 1 der Richtlinie der Stadt Minster zur Verwendung der Mittel gem. § 11 Abs. 2
OPNVG NRW (OPNV-Pauschale)

V/0719/2016



	aktdatum
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	Anlage
	FLD_SIDAT

